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RS OGH 1969/9/1 Bkd49/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1969

Norm

DSt 1872 §2 E

Rechtssatz

Der Versuch, sich der Beitragsp2icht zu einer sozialen Unterstützungseinrichtung des Berufsstandes zu entziehen,

stellt eine Berufsp2ichtenverletzung dar; wenn es jedoch durch das Verhalten des Beschuldigten zu

Exekutionsschritten gekommen und dieses Verhalten zur Kenntnis eines berufsfremden Personenkreises gelangt ist,

verstößt dieses Verhalten überdies gegen Ehre und Ansehen des Standes.
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